
Verhaltenskodex 

1. Wir achten und respektieren die Rechte der Kinder, die unsere Einrichtungen und 

Veranstaltungen besuchen und behandeln sie nach dem Gleichheitsgrundsatz. Wir entwickeln keine 

andere ausschließenden Beziehungen zu einzelnen Kindern. (Persönliche Geschenke und 

Verabredungen mit Kindern außerhalb der Tätigkeit im Deutschen Kinderschutzbund bedürfen der 

Begründung und Genehmigung der Bereichsleitung, resp. der Geschäftsführung). 

2. Wir behandeln die Kinder als eigenständige Persönlichkeiten, die die Gestaltung des Kontaktes 

zu Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern selbst bestimmen. Wir drängen ihnen weder Umgangsformen auf, 

noch verlangen wir von ihnen mehr Preisgabe ihrer Erfahrungen, Gedanken und Gefühle, als sie 

freiwillig anbieten. 

3. Wir sind uns der besonderen Verantwortung als Erwachsene und damit als Modell für Kinder 

bewusst. Wir wahren den betreuten Kindern gegenüber eine auf der Beschreibung unseres 

Aufgabenfeldes gründende Distanz. 

4. Wir hinterfragen die Gründe für das Fotografieren von Kindern (fachliche Notwendigkeit, 

Dokumentationszwecke; bei Öffentlichkeitsarbeit ist die schriftliche Einwilligung der 

Sorgeberechtigten einzuholen), klären sie (bzw. bei ganz Kleinen die Eltern) altersentsprechend 

darüber auf und holen explizit ihre Erlaubnis ein. Wir respektieren ein Nein der Kinder (Ausnahmen 

ergeben sich aus dem Schutzauftrag und sind kollegial abzusprechen). 

5. Wir fragen die Kinder altersentsprechend nach Erlaubnis für Körperkontakt und benennen 

dessen Zweck (z.B. auf den Stuhl helfen, Jacke ausziehen). Liebevolle Zuwendung (z.B. 

Umarmung) erfolgt nur als Erwiderung eines kindlichen Bedürfnisses und mit dem Einverständnis 

der Kinder und dem Ziel Trost zu spenden und das Wohlbefinden des Kindes zu sichern. Wir 

umarmen nicht zur Befriedigung eigener Bedürfnisse (nach Nähe etc.). 

6. Wir sind als Betreuerinnen/Betreuer verantwortlich für die klare Definition von Grenzen im 

Umgang der Kinder untereinander und mit uns und sorgen für die Einhaltung. Wir thematisieren 

frühzeitig in kollegialer Beratung/Supervision Situationen, in denen 1. wir als 

Betreuerinnen/Betreuer Irritationen (emotionale und/oder verhaltensmäßige) im Kontakt mit 

einzelnen Kindern erleben; 2. Kinder jegliche Form sexualisierten Kontaktes anbieten. 

7. Wir teilen mit den betreuten Kindern Erfahrungen aus unserem Privatleben, wenn sie 

entwicklungsfördernd sind. Probleme in unserem privaten oder Arbeitsleben werden im Kontakt mit 

Kindern nicht erläutert. 

8. Wir achten auf einen respektvollen und achtsamen Umgang miteinander. Es wird eine 

vertrauensvolle Teamkultur angestrebt, in der auch kritisches Feedback zwischen den Kolleginnen 

und Kollegen angebracht werden kann. Wir thematisieren in der kollegialen Beratung/Supervision 



Verhaltensweisen/Handlungen von Kolleginnen und Kollegen, die uns außerhalb dieses 

Verhaltenskodex zu liegen scheinen. 

9. Wir wenden uns an die Bereichsleitung bzw. die Geschäftsführung, wenn wir nach Behandlung in 

der kollegialen Beratung/Supervision keine Änderung des Verhaltens/der Handlungen der 

Kollegin/des Kollegen erkennen können. 

10. Die Verantwortung für den Schutz von Kindern und Jugendlichen liegt immer bei den 

zuständigen Erwachsenen. 

 


